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Aus dem Stadtrat 
 

Am 10.05.2023 fand in Gerolstein, unter Vorsitz von Stadtbürgermeister Uwe Schneider, im Rondell, eine 
öffentliche und anschließend nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Gerolstein statt. 

Aus der öffentlichen Sitzung: 
 
Ausschussbesetzung 
Der Stadtrat beschloss die von der CDU-Fraktion vorgeschlagenen Ausschussumbesetzungen. 
 
Antrag CDU-Fraktion: "Einrichtung eines kriminalpräventiven Rates in der Stadt Gerolstein" 
Der Stadtrat Gerolstein beschloss, einen präventiven „Runden Tisch“ unter der Leitung von 
Stadtbürgermeister Schneider einzurichten. Die Themen sollen vorerst eruiert werden und anschließend 
ein Vorschlag erarbeitet werden. 
 
Kommunaler Klimapakt Rheinland-Pfalz - Beitritt der Stadt 
Es wird kein Beschluss gefasst, da die Thematik bereits in der letzten Stadtratssitzung vom 15. März 2023 
beschlossen wurde. 
 
Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 – weitere Vorgehensweise zur Behebung der Schäden im 
Bereich Infrastruktur und Brücken 
Der Stadtrat beabsichtigt, die Ausführungen der Infrastruktur (Tiefbaumaßnahmen und Brücken) wie folgt 
umsetzen zu wollen: Alle Schäden im Gemeindegebiet sollen im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung 
bzw. einer Preisanfrage auf den Weg gebracht werden. Die erforderlichen Ingenieurleistungen sollen durch 
das bereits tätige Fachbüro erbracht werden. Der Vorsitzende wurde ermächtigt, das bereits tätige 
Ingenieurbüro auf Grundlage der HOAI mit den Leistungsphasen 3 und 6 – 9 zu beauftragen und die 
Maßnahmen nach Fertigstellung der Vergabeunterlagen auszuschreiben. 
 
Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Haupt- und Hilfsschöffen für die Geschäftsjahre 2024 - 
2028 
Die nachfolgenden Personen wurden mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden 
Ratsmitglieder, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder, für die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für das Geschäftsjahr 2024 bis 2028 durch den Stadtrat Gerolstein 
gewählt: 

Familienname: Vorname: Geburtsjahr: Beruf: 
Adrian Martin 1956 Kunsterzieher (OStR i.R.) 

Grewe Elfriede Susanne 1959 Geschäftsführerin, ab 01.11. Rentnerin 

Hunz Hans-Josef 1957 Verwaltungsbeamter im Ruhestand 
Oschlies Rosemarie 1956 Rentnerin 

Vogt Robert 1962 Pensionär 

Wirtz Heidi 1967 Industriekauffrau 
 
LEADER Regionalbudget- Projekt „Zusammensein heißt nicht Allein“ im Stadtteil Büscheich 
Der Stadtrat begrüßte die Initiative des Ortsbeirates Büscheich. Die für den Haushalt der Stadt 
kostenneutrale Maßnahme kann umgesetzt werden. 
 
Projekt "Innenstadt-Impulse" - Auftragsvergaben 
Der Stadtrat begrüßte die jeweils mit dem Fördermittelgeber und dem Gewerbeverein abgestimmten 
ersten 4 Maßnahmenpakte im Projekt „Innenstadt Impulse“. Der Stadtbürgermeister wurde ermächtigt im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und dem von der ADD Trier genehmigten 
förderfähigen Maßnahmenpaket im Benehmen mit den Beigeordneten Aufträge an die jeweils 
wirtschaftlichsten Anbieter der einzelnen Module zu erteilen. 
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Erlebnisnaturpfad mit Waldkugelbahn 
Der Stadtrat war mit dem Lösungsvorschlag einverstanden, und stimmte einer Umsetzung der 
Waldkugelbahn am Standort in Gerolstein zu. Die Geschäftsführung der TOURISTIK GmbH Gerolsteiner 
Land wird einen entsprechenden LEADER Antrag dazu stellen. Der Eigenanteil soll von den Einnahmen des 
Gästebeitrages finanziert werden. 
 
Bauleitplanung der Stadt Gerolstein 
1. Änderung des Bebauungsplanes "Gerolstein-Nord IV - Sandborn" - Beratung über eingegangene 
Stellungnahmen; Empfehlung an den Stadtrat zum Satzungsbeschluss 
Der Stadtrat nahm die Anregungen und Hinweise aus der Offenlage zur Kenntnis. Sie werden im Sinne des 
jeweiligen Abwägungsvorschlages umfassend gewürdigt und beantwortet und im Übrigen mit Begründung 
zurückgewiesen. Der Stadtrat schloss sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung in Gänze an. 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ist eine Änderung der Planung nicht erforderlich. Unter 
Bezugnahme auf den Abwägungsbeschluss des Stadtrates beschloss der Stadtrat die vorliegende 1. 
Änderung des Bebauungsplanes „Gerolstein Nord IV – Sandborn“ als Satzung gem. § 10 Baugesetzbuch. Die 
Verwaltung wurde gebeten, den Satzungsbeschluss nach Ausfertigung der Planurkunde durch den 
Stadtbürgermeister öffentlich bekannt zu machen. 
 
2. Änderung Bebauungsplan "Sarresdorfer Straße West - Südlicher Teil" - Beschluss zur Offenlage gem. § 
3 Abs. 2 BauGB 
Der Stadtrat beschloss die vorliegenden Planungsunterlagen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sarresdorfer Straße West – Südlicher Teil“ auf Empfehlung des Bauausschusses als Entwurf und 
beauftragte die Verwaltung, die Planungsunterlagen öffentlich auszulegen und die betroffenen Behörden 
und Träger öffentlicher Belange am Verfahren zu beteiligen. 
 
4. Änderung des Bebauungsplanes "Sarresdorfer Straße / Lindenstraße" - Beschluss zur Offenlage gem. § 
3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
Der Stadtrat beschloss die vorliegenden Planungsunterlagen zur 4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sarresdorfer Straße / Lindenstraße“ auf Empfehlung des Bauausschusses als Entwurf und beauftragte die 
Verwaltung, die Planungsunterlagen öffentlich auszulegen und die betroffenen Behörden und Träger 
öffentlicher Belange am Verfahren zu beteiligen. 
 
Änderung des Bebauungsplanes "Sarresdorfer Straße West - Nördlicher Teil" - Beschluss zur Offenlage 
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
Der Stadtrat beschloss die vorliegenden Planungsunterlagen zur Änderung des Bebauungsplanes 
„Sarresdorfer Straße West – Nördlicher Teil“ auf Empfehlung des Bauausschusses als Entwurf und 
beauftragte die Verwaltung, die Planungsunterlagen öffentlich auszulegen und die betroffenen Behörden 
und Träger öffentlicher Belange am Verfahren zu beteiligen. 
 
Bebauungsplan "Sarresdorfer Straße / Lindenstraße, 3. Änderung"; Beratung über eingegangene 
Stellungnahmen; Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch 
Der Stadtrat nahm die Anregungen und Hinweise aus der Offenlage zur Kenntnis. Sie werden im Sinne des 
jeweiligen Abwägungsvorschlages umfassend gewürdigt und beantwortet und im Übrigen mit Begründung 
zurückgewiesen. Der Stadtrat schloss sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung in Gänze an. 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ist eine Änderung der Planung nicht erforderlich. Unter 
Bezugnahme auf den Abwägungsbeschluss des Stadtrates beschloss der Stadtrat den vorliegenden 
Bebauungsplan „Sarresdorfer Straße / Lindenstraße, 3. Änderung“ als Satzung gem. § 10 Baugesetzbuch. 
Die Verwaltung wurde gebeten, den Satzungsbeschluss nach Ausfertigung der Planurkunde durch den 
Stadtbürgermeister öffentlich bekannt zu machen. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Unter Köckerath" - Beratung über die eingegangenen 
Stellungnahmen - Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Der Stadtrat nahm die Anregungen und Hinweise aus der Offenlage zur Kenntnis. Sie werden im Sinne des 
jeweiligen Abwägungsvorschlages umfassend gewürdigt und beantwortet und im Übrigen mit Begründung 
zurückgewiesen. Der Stadtrat schloss sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung in Gänze an. 
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Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ist eine Änderung der Planung nicht erforderlich. Unter 
Bezugnahme auf den Abwägungsbeschluss des Stadtrates beschloss der Stadtrat den vorliegenden 
Bebauungsplan „Unter Köckerath“ als Satzung gem. § 10 Baugesetzbuch. Die Verwaltung wurde gebeten, 
den Satzungsbeschluss nach Ausfertigung der Planurkunde durch den Stadtbürgermeister öffentlich 
bekannt zu machen. 
 
3. Änderung Bebauungsplan "Waldhotel Rose / Am Schulzentrum", Beratung über eingegangene 
Stellungnahmen; Satzungsbeschluss gem. § 10 Baugesetzbuch 
Der Stadtrat nahm die Anregungen und Hinweise aus der Offenlage zur Kenntnis. Sie werden im Sinne des 
jeweiligen Abwägungsvorschlages umfassend gewürdigt und beantwortet und im Übrigen mit Begründung 
zurückgewiesen. Der Stadtrat schloss sich den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung in Gänze an. 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ist eine Änderung der Planung nicht erforderlich. Unter 
Bezugnahme auf den Abwägungsbeschluss des Stadtrates beschloss der Stadtrat den vorliegenden 
Bebauungsplan „Waldhotel Rose / Am Schulzentrum – 3. Änderung“ als Satzung gem. § 10 Baugesetzbuch. 
Die Verwaltung wurde gebeten, den Satzungsbeschluss nach Ausfertigung der Planurkunde durch den 
Stadtbürgermeister öffentlich bekannt zu machen.  
 
Änderung der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Gerolstein 
Der Stadtrat nahm die Hinweise der Verwaltung zur Kenntnis und beschloss auf Empfehlung des 
Bauausschusses, die Ausbaubeitragssatzung der Stadt Gerolstein wie vorgeschlagen zu ändern. 
 
Anschaffung eines Dreiseitenkippers für den Bauhof Stadt Gerolstein 
Der Stadtrat Gerolstein sieht die Ersatzbeschaffung eines Dreiseitenkippers als unbedingt erforderlich und 
unabweisbar an und stimmt der Anschaffung des Kippers sowie der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
16.405,57 € zu. Der Stadtbürgermeister wurde ermächtigt, den Auftrag für die Beschaffung eines neuen 
Dreiseitenkipperfahrzeugs in Ausführung mit einer Stahlbordwand und einem 8-Gang-Wandler-
Automatikgetriebe für den Bauhof der Stadt Gerolstein an die Fa. MAN Truck & Bus Deutschland GmbH aus 
Wittlich zum Auftragswert von 66.405,57 € (brutto) zu erteilen. 
 
 
In nichtöffentlicher Sitzung wurde kein Beschluss gefasst. 
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